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Das Jobcenter Cuxhaven unterstützt Arbeitslosengeld-II-Empfänger durch Hilfe 
 

Eingliederung von langzeitarbeitslosen Leistungsberechtigten 
(EVL) 

 
nach § 16e SGB II (Sozialgesetzbuch II): 
 
 

Wenn Sie  
 
 mindestens 6 Monate besonders aktiviert worden sind z.B. durch: 

 
 ein individuelles Coaching als Vorbereitung auf die Stellensuche  

(Wo stehe ich? Was kann ich? ...) 
 

 Hilfe bei der Erstellung/ Optimierung von Bewerbungsunterlagen 
 

 Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen 
 
 

 betriebliche Erprobung bei einem Arbeitgeber (Probearbeiten/Praktikum) 
 

und Sie dennoch seit 
  
 

 mindestens 2 Jahre arbeitslos sind (bestimmte Unterbrechungen sind unschädlich) 

 
 

 
und Sie freiwillig teilnehmen möchten, dann……kann das Jobcenter anbieten: 
 
 

 Hilfe durch eine Jobcoach, die für Sie Betriebe anspricht und versucht, eine 
Stelle zu finden, die zu Ihren Fähigkeiten und Interessen passt 

 
 

 Finanzielle Anreize (Lohnkostenzuschuss) an den Arbeitgeber für eine 
Einstellung, wenn der Betrieb bereit ist: 
 
- Sie sozialversicherungspflichtig (ohne den Anteil der 

Arbeitslosenversicherung) für mindestens 2 Jahre einzustellen 
 
- Sie bei einem begleitenden individuellen Coaching für mindestens 6 

Monate zu unterstützen. 
 

 

Bei Interesse:         Sprechen Sie Ihre Arbeitsvermittlung an. Wir helfen gerne! 


